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Erwägungen

E. 1
Die Eintretensvoraussetzungen wurden bereits im Urteil des Kantonsgerichts vom 9.
November 2018 (601 2018 168) geprüft. Da sich die Umstände seither nicht verändert
haben, wird vorliegend darauf verwiesen.

E. 2
Für die rechtlichen Erwägungen wird ebenfalls auf das Urteil des Kantonsgerichts vom 9.
Novem- ber 2018 (601 2018 168) verwiesen. Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005
über die Ausländerinnen und Ausländer (Ausländer- gesetz, AuG) trägt seit der am 1.
Januar 2019 vollständig in Kraft getretenen Änderung vom 16. Dezember 2016 den Titel
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer-
und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20). Im Rahmen dieser Revision wurden diverse
Bestimmungen geändert. Mangels spezifischer gesetzlicher Übergangsregelungen ist
vorliegend auf den intertemporalen Grundsatz abzustellen, wonach bei Rechtsänderungen
während hängiger Verfahren jene Bestimmungen zur Anwendung gelangen, welche zum
Zeitpunkt des erstinstanzlichen Entscheids Geltung hatten, da solche Verfügungen
grundsätzlich dazu bestimmt sind, das künftige Verhalten zu regeln (Urteil BVGer
F-1737/2017 vom 22. Januar 2019 E. 3.4, mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist die
angefochtene Verfügung am 31. Januar 2019 erlassen worden und beruht daher auf dem
neuen Gesetz. Folglich sind die seit dem 1. Januar 2019 in Kraft stehenden gesetzlichen
Bestimmungen des AIG anwendbar.

E. 3.1
Ist der Vollzug der Wegweisung eines Ausländers, der nicht im Besitz einer
ausländerrechtli- chen Bewilligung ist, nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich,
so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme (Art. 83 Abs. 1 AIG). Halten sich vorläufig
aufgenommene Personen seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz auf, haben die
zuständigen Behörden ihr Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung unter
Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit der
Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft zu prüfen (Art. 84 Abs. 5 AIG). Bei ihrer
Ermessensausübung haben die Migrationsbehörden die öffentlichen Interessen und die
persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu
berücksichti- gen (Art. 96 Abs. 1 AIG). Es ist zu beachten, dass Art. 84 Abs. 5 AIG einer
vorläufig aufgenommenen Person keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer



Aufenthaltsbewilligung verleiht (BGE 126 II 335 E. 1c/bb; Urteile BGer 2C_689/2017 vom
1. Februar 2018 E. 1.2.1; 2D_25/2017 vom 14. Juni 2017 E. 2; 2D_21/2016 vom 23. Mai
2016 E. 3).
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E. 3.2
Die Voraussetzungen, unter denen eine vorläufig aufgenommene Person gemäss Art. 84
Abs. 5 AIG als schwerwiegender persönlicher Härtefall anerkannt werden kann, weichen
im Grundsatz nicht von den Kriterien ab, die bei Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen für eine Bewilligungserteilung nach Art. 30 Abs. 1 lit b AIG
gelten (Urteile BVGer C-5769/2009 vom 31. Januar 2011 E. 4.4; F-929/2016 vom 6. Juni
2017 E. 4.3; POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr,
2017, Art. 84 n. 19). Bei der Beurteilung, ob ein schwerwiegender persönlicher Härtefall
vorliegt, sind gemäss Art. 31 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung,
Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) insbesondere folgende Aspekte zu
würdigen: die Integration anhand der Inte- grationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG
(lit. a), die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer
des Schulbesuchs der Kinder (lit. c), die finanziellen Verhältnisse (lit. d), die Dauer der
Anwesenheit in der Schweiz (lit. e), der Gesundheitszustand (lit. f) sowie die Möglichkeit
für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat (lit. g). Seit dem 1. Januar 2019 findet sich
zudem in Art. 58a Abs. 1 AIG ein abschliessender Katalog von vier Integrationskriterien:
die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (a), die Respek- tierung der Werte
der Bundesverfassung (b), die Sprachkompetenzen (c) sowie die Teilnahme am
Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (d). In Bezug auf die letzten beiden Kriterien
präzi- siert Art. 58a Abs. 2 AIG, dass der Situation von Personen, welche aufgrund einer
Behinderung, Krankheit oder anderen gewichtigen persönlichen Umständen die Kriterien
der Sprachkompetenz oder Teilnehme am Wirtschaftsleben nicht oder nur unter
erschwerten Bedingungen erfüllen können, angemessen Rechnung zu tragen ist. Die
Integrationskriterien von Art. 58a AIG werden auf Verordnungsebene (Art. 77a – f VZAE)
weiter konkretisiert. In Art. 77f VZAE wird abermals darauf verwiesen, dass bei der
Beurteilung der Integrationskriterien die persönlichen Verhältnisse bei der
Sprachkompetenz und der Teilnahme am Wirtschaftsleben angemessen zu berücksichtigen
sind. Eine Abweichung von diesen Integrati- onskriterien ist möglich, wenn sie wegen
körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderung (a), einer schweren oder lang
andauernden Krankheit (b) oder aus anderen gewichtigen persönlichen Umständen (c) nicht
oder nur unter erschwerten Bedingungen erfüllt werden können. Als gewichti- ge
persönliche Umstände (Art. 77f lit. c VZAE) zählen namentlich eine ausgeprägte Lern-,
Lese- oder Schreibschwäche (Ziff. 1), Erwerbsarmut (Ziff. 2) und die Wahrnehmung von
Betreuungsauf- gaben (Ziff. 3).

E. 3.3
Gemäss der konstanten Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG sind die Kriterien für
die Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls restriktiv auszulegen.
Demzufolge darf ein schwerwiegender persönlicher Härtefall nicht leichthin angenommen
werden. Erforderlich ist vielmehr, dass sich die ausländische Person in einer persönlichen
Notlage befindet. Das bedeu- tet, dass ihre Lebens- und Existenzbedingungen, gemessen
am durchschnittlichen Schicksal von ausländischen Personen, in gesteigertem Mass infrage



gestellt sind bzw. die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung für sie mit schweren
Nachteilen verbunden wäre (Urteil BVGer 1466/2016 vom 6. Oktober 2016 E. 4). Bei der
Beurteilung eines Härtefalles müssen sodann sämtliche Umstände des jeweiligen Einzel-
falls berücksichtigt werden. Die Anerkennung als Härtefall setzt nicht zwingend voraus,
dass die Anwesenheit in der Schweiz das einzige Mittel zur Verhinderung einer
persönlichen Notlage darstellt. Indes genügen eine langdauernde Anwesenheit und die gute
Integration sowie ein klaglo- ses Verhalten für sich allein betrachtet nicht, um einen
schwerwiegenden persönlichen Härtefall zu
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ausländische Person so enge Beziehungen zur Schweiz unterhält, dass von ihr nicht verlangt
werden kann, in einem anderen Land – insbesonde- re in ihrem Heimatstaat – zu leben.
Berufliche, freundschaftliche und nachbarschaftliche Beziehun- gen, welche die betroffene
Person während ihres Aufenthaltes in der Schweiz knüpfen konnte, genügen dieser
Anforderung gewöhnlich nicht (Urteil BVGer C-1884/2009 vom 6. März 2012 E. 6.3 mit
Verweisen). Als Faktoren, die für die Anerkennung eines Härtefalls sprechen, gelten
rechtsprechungsgemäss namentlich eine sehr lange Aufenthaltsdauer, eine besonders gute
soziale Integration, ein beach- tenswerter professioneller Erfolg, eine schwere Krankheit,
die nur in der Schweiz behandelt werden kann sowie eine gelungene schulische Integration
von Kindern, die nach mehreren Jahren zu einem erfolgreichen Studienabschluss führt.
Gegen die Anerkennung eines Härtefalls spricht demgegenüber die fehlende finanzielle
Unabhängigkeit (Sozialhilfebezug) sowie enge Beziehun- gen zum Herkunftsland, die eine
Wiedereingliederung erleichtern könnten (Urteil BVGer F- 1737/2017 vom 22. Januar 2019
E. 5.6). Bei einer sehr langen (und legalen) Aufenthaltsdauer – wobei praxisgemäss auf die
Dauer von 10 Jahren abgestellt wird – werden weniger hohe Anforderungen an das
Vorliegen besonderer Umstände, wie etwa eine überdurchschnittliche Integration, gestellt,
welche die Rückkehr ins Heimatland als ausgesprochen schwierig erscheinen lassen (Urteil
BVGer C-4306/2007 vom 11. Dezember 2009 E. 6.3 mit Verweis auf BGE 124 II 110 E. 3).

E. 4
Monaten beschränken – sind klar ungenügend, weshalb ihr sprachliches Integrationsdefizit
nicht in erster Linie auf die fehlende Alphabetisierung zurückgeführt werden kann.

E. 4.1
Sprachkompetenz

E. 4.1.1
Betreffend der Sprachkompetenz hält die Vorinstanz der Beschwerdeführerin vor, dass sie
zu wenig unternommen habe, um die Landessprache(n) zu erlernen. Zwar könne sie auf
Franzö- sisch eine Reihe von relativ einfachen Fragen ohne weitere Hilfe beantworten,
bekunde aber Mühe, sich auf Deutsch auszudrücken und könne teilweise auch einfachste
Fragen nicht beant- worten.

E. 4.1.2
Gemäss den anwendbaren Rechtsgrundlagen ist bei der Prüfung der Sprachkompetenz
gewichtigen persönlichen Umständen, namentlich einer ausgeprägten Lern-, Lese- oder
Schreib- schwäche, Rechnung zu tragen (vgl. Art. 58a Abs. 2 AIG, Art. 77f lit. c Ziff. 1
VZAE). In seinen Weisungen an die Verwaltung hält das SEM diesbezüglich fest, dass bei
Vorliegen entsprechender Umstände in Anwendung des Diskriminierungsverbots (Art. 8



Abs. 2 BV) und des Verhältnismäs-
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genügenden Sprachkenntnisse abgesehen werden könne (Weisungen und Erläuterungen
zum Ausländerbereich, Stand 1. Juni 2019, Ziff. 3.3.1.3.3). Bereits vor zehn Jahren wies das
damalige Bundesamt für Migration darauf hin, dass für Analphabeten, die mit schulischen
Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben nicht vertraut sind (sog. primäre Analphabeten),
der Besuch von spezifischen Alphabetisierungskursen notwendig sei, um zuerst die
Schriftlichkeit als Basis für den Spracherwerb zu entwickeln, da sie ansonsten von
herkömmlichen Sprachkursen nur beschränkt profitieren könnten (Rahmencurriculum für
die sprachliche Förderung von Migrantinnen und Migranten, 2009, S. 12 ff.).

E. 4.1.3
Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin nie eine Schule besucht
hat und deshalb weder Lesen noch Schreiben kann. Der Umstand, dass sie Analphabetin ist,
bedeutet für sich alleine aber noch nicht, dass sie das Kriterium der Sprachkompetenz gar
nicht zu erfüllen hat. Die Hausärztin der Beschwerdeführerin, Dr. B.________, bescheinigte
am 18. Dezember 2017, dass die Beschwerdeführerin aufgrund ihres Alters, ihres
Gesundheitszustandes und ihres Analphabetismus nicht in der Lage sei, eine Fremdsprache
zu erlernen. Trotz Besuchs eines Sprachkurses von Februar bis Juni 2016 habe sie nur
wenige Wörter Deutsch gelernt (Beschwer- debeilage 7). Den Vorakten ist zu entnehmen,
dass die Beschwerdeführerin während ihrem nunmehr über 20 jährigen Aufenthalt in der
Schweiz erstmals und einzig im Jahr 2016 einen viermonatigen Anfängerkurs in Deutsch
besuchte, der zweimal wöchentlich eineinhalb Stunden Unterricht umfasste. Es bestehen
keine Hinweise dafür, dass sie jemals einen Alphabetisierungskurs besuchte. Ob solch
spezifische Kurse tatsächlich angeboten wurden oder nicht, spielt in diesem Zusammenhang
keine Rolle, denn es wäre der Beschwerdeführerin durchaus zumutbar gewesen, sich auch
ausserhalb eines bestehenden Kursangebotes um ihre Alphabetisierung zu kümmern. Selbst
wenn die Beschwerdeführerin aus medizinischer Sicht ab Dezember 2017 nicht (mehr) in
der Lage war, eine Fremdsprache zu erlernen, so liegen für die Zeit davor (1998 bis 2015)
keine entsprechenden ärztlichen Atteste vor. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür,
dass die Beschwerdeführerin kognitiv eingeschränkt wäre, zumal sie sich im Laufe der Zeit
gewisse Franzö- sischkenntnisse aneignen konnte. Als die Beschwerdeführerin im Jahre
1998 mit 45 Jahren in die Schweiz einreiste, war sie beim Spracherwerb somit einzig in
Bezug auf die fehlende Alphabetisierung eingeschränkt. Es war ihr aus gesundheitlicher
und altersbedingter Sicht bis ins Jahr 2017 deshalb auf jeden Fall zumutbar, sich aktiv um
ihre Alphabetisierung zu bemühen, um darauf aufbauend eine Landessprache erler- nen zu
können. Ihre diesbezüglichen Bemühungen – die sich auf einen einzigen Sprachkurs von

E. 4.2
Berufliche Integration

E. 4.2.1
Die Vorinstanz anerkennt in Bezug auf die berufliche Integration, dass es für die Beschwer-
deführerin hinderlich war, in der Türkei weder eine Berufsausbildung gemacht zu haben
noch erwerbstätig gewesen zu sein. Gleichwohl sei festzustellen, dass sie seit ihrer
vorläufigen Aufnah- me im Jahr 2009 nur vorübergehend, d.h. während zwei Monaten im
Jahr 2015, erwerbstätig gewesen sei. Da sie zudem weder Arbeitsbemühungen gemacht
noch Aus- oder Weiterbildungen besucht habe, sei ihre berufliche Integration als gescheitert



zu qualifizieren. Ferner sei auch ihre
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erst seit ihrer Frühpensionierung am 1. Februar 2016 nicht mehr von ihren Kindern
finanziell abhängig sei.

E. 4.2.2
Mit Urteil vom 9. November 2018 (601 2018 168) hat der Gerichtshof festgestellt, dass die
berufliche Integration der Beschwerdeführerin nicht vorhanden sei (E. 3.2 in fine). Dieser
Feststel- lung ist vorliegend nichts hinzuzufügen. Zur finanziellen Situation ist anzumerken,
dass die Beschwerdeführerin seit ihrer Ankunft in der Schweiz stets Haushalts- und
Betreuungsaufgaben für ihre Kinder übernommen hat, so dass deren finanzielle
Unterstützung – zumindest teilweise – auf einer Gegenleistung beruhte. Fest steht aber
auch, dass sie gegenüber ihren erwachsenen Kindern keine Betreuungspflicht hatte und
deshalb durchaus eine Hilfsarbeit ausser Haus hätte ausüben können. Die Tatsache, dass die
Beschwerdeführerin seit ihrer Frühpensionierung aufgrund ihrer minimalen AHV-Rente
hohe Ergänzungsleistungsbeträge bezieht, ist zwar nicht mit einer Sozialhilfeabhängigkeit
gleichzuset- zen. Es ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass ihre finanzielle
Situation weiterhin ange- spannt bleibt.

E. 4.3
Soziale Integration

E. 4.3.1
Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass die soziale Integration der Beschwerdeführerin keinen
besonderen Ausnahmecharakter aufweise, zumal sich ihre gesellschaftlichen Kontakte auf
Famili- enangehörige und zwei Nachbarinnen beschränken würden. Da sie stets, wohl aus
finanziellen Gründen, mit einem ihrer Kinder zusammengewohnt habe, sei diesem täglichen
sozialen Kontakt mit den Familienmitgliedern kein grösseres Gewicht beizumessen, zumal
dabei der Umstand, dass sie Analphabetin sei und sprachliche Defizite habe, eine
wesentliche Rolle spiele. Die freund- und nachbarschaftlichen Beziehungen, welche sie
namentlich in den letzten fünfeinhalb Jahren geknüpft habe, seien keine entscheidenden
Faktoren, um einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall anzuerkennen.

E. 4.3.2
Aus den Vorakten geht hervor, dass die Beschwerdeführerin eine ausgesprochen enge
Beziehung zu ihren vier erwachsenen Kindern hat und für ihre Enkelkinder, die sie
regelmässig betreut, eine feste Bezugsperson darstellt. Diese familiären Kontakte sind
jedoch für die Beurtei- lung ihrer sozialen Integration im Rahmen eines Härtefallgesuchs
nicht entscheidend. Es ist viel- mehr zu prüfen, ob die betreffende Person
aussergewöhnliche soziale Beziehungen in ihrem Umfeld geknüpft hat, wobei es normal ist,
dass eine Person nach 20 Jahren einen Freundeskreis hat. In casu geht aus den Vorakten
hervor, dass die Beschwerdeführerin ausserhalb ihrer Familie kaum sozial integriert ist. Da
sie nur mit zwei Nachbarinnen freundschaftliche Kontakte pflegt, kann nicht von einer
eigenständigen, über das familiäre Umfeld hinausgehenden, sozialen Integration die Rede
sein. Die Beschwerdeführerin erklärt diesen Umstand damit, dass sie als Analphabetin
Schwierigkeiten habe, die Landessprache(n) zu erlernen und daher das Kriterium der
sozialen Integration nicht zu berücksichtigen sei. Es stimmt zwar, dass sich die sprachlichen
Anforderungen an der persönlichen und sozio-professionellen Situation der jeweiligen



Person zu orientieren haben. Dies ändert aber nichts daran, dass nicht von einer
erfolgreichen Integration gesprochen werden kann, wenn eine ausländische Person nicht in
der Lage ist, mit den Landeseinwohnern zu kommunizieren. Vorliegend hat sich die
Beschwerdeführerin offenbar während ihrer gesamten Aufenthaltsdauer in der Schweiz
vorwiegend im Familienkreis bewegt, ohne sich dabei um ihre soziale Integration
ausserhalb der Familie zu bemühen. In den Vorakten finden sich jedenfalls keine
anderweitigen Anhaltspunkte, die für Integrationsbemühungen sprechen würden. Weiter ist
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keine Sprachkurse besucht und auch nichts gegen den Analphabetismus unternommen hat.
Sie hat damit eine grundlegende Pflicht vernachlässigt, die für alle in der Schweiz lebenden
Ausländer gilt. Gerade im Falle der Beschwer- deführerin, die nicht berufstätig war und
daher auf diesem Wege keine Kontakte knüpfen konnte, wäre es umso wichtiger gewesen,
dass sie sich aktiv um ihre soziale Integration bemüht hätte. Mangels Sprachkenntnissen
war allerdings ihre soziale Interaktion auf Landsleute beziehungswei- se ihre
Familienmitglieder beschränkt, was keine ausreichende soziale Integration darstellt. Ange-
sichts dieses grundsätzlichen Integrationsdefizits der Beschwerdeführerin vermögen auch
ihre weiteren Argumente, die sie zur sozialen Integration anführt, nicht zu überzeugen. Der
Gerichtshof stellt in casu fest, dass sich die Beschwerdeführerin trotz 20-jährigem
Aufenthalt in der Schweiz offensichtlich sozial nicht integriert hat, was sich bereits an ihren
sprachlichen Defizi- ten zeigt.

E. 4.4
Gesamtwürdigung aller Kriterien Die Beschwerdeführerin kann sich nicht einzig auf die
lange Aufenthaltsdauer in der Schweiz beru- fen, um einen schwerwiegenden Härtefall
geltend zu machen, fehlen doch vorliegend weitere besondere Umstände, die dies
rechtfertigen würden (vgl. Urteil BVGer TAF F-929/2016 vom

E. 6
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen und die Verfügung vom 31. Januar
2019 voll- umfänglich zu bestätigen.

E. 7
Die Beschwerdeführerin hat für das Beschwerdeverfahren (601 2019 30) die Gewährung
der voll- ständigen unentgeltlichen Rechtspflege (601 2019 31) mit Ernennung ihres
Rechtsanwaltes als unentgeltlichem Rechtsbeistand beantragt.

E. 7.1
Nach Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 29 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16.
Mai 2004 (KV; SGF 10.1) hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt,
Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos
erscheint. Unter Vorbe- halt dieses verfassungsmässigen Mindestanspruchs wird der
Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege durch das kantonale Gesetz vom 23. Mai 1991
über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; SGF 150.1) geregelt. Anspruch auf unentgeltliche
Rechtspflege haben demnach Personen, die nicht genügend Mittel besitzen, um ohne
Beschränkung des notwendigen Lebensunterhaltes für sich oder ihre Familie die Kosten
eines Verfahrens bestreiten zu können (Art. 142 Abs. 1 VRG). Die unentgeltliche
Rechtspflege wird nicht gewährt, wenn das Verfahren von vornherein aussichts- los
erscheint (Art. 142 Abs. 2 VRG). Ist es aufgrund der Schwierigkeit der Angelegenheit



nötig, so umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Zuweisung eines
Rechtsbeistands aus den zur Parteivertretung befugten Personen (Art. 143 Abs. 2 VRG).
Für das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege werden keine Gerichtskosten erhoben (Art.
145 Abs. 3 VRG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gelten Prozessbegehren
als aussichtslos, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die
Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen
gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren
ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese (BGE 129 I 129 E.
2.3.1; 133 III 614 E. 5; 139 III 475 E. 2.2). Aus der Tatsache, dass eine Person
Ergänzungsleistungen bezieht, ist nicht ohne Weiteres auf ihre Mittellosigkeit zu schliessen;
sie stellt aber ein Indiz für die prozessuale Bedürftigkeit dar, insbesondere wenn keine
Ersparnisse existieren (Urteile BGer 2C_677/2017 vom 21. August 2017 E. 3.5;
4A_696/2016 vom 21. April 2017 E. 3.2; 8C_375/2009 vom 3. Juni 2009 E. 2.2;
8C_630/2007 vom 10. März 2008 E. 7.2 mit Hinweis; Urteil EVGer P 48/06 vom 5.
Februar 2007 E. 5.2.1).

E. 7.2
Im vorliegenden Fall war die Beschwerde nicht von vornherein als aussichtslos zu bezeich-
nen. Erst eine Gesamtwürdigung der einzelnen Härtefallkriterien hat es erlaubt, eine
abschliessen- de Beurteilung vorzunehmen. Die finanziellen Verhältnisse der
Beschwerdeführerin sind wie folgt zu würdigen: Gemäss dem Berechnungsblatt der
Ergänzungsleistungen für das Jahr 2019 verfügt die Beschwerdeführerin über ein
monatliches Einkommen von insgesamt CHF 2'554.-, bestehend aus einer AHV-Rente von
CHF 151.- und EL-Leistungen von CHF 2'403.-. Diesem Einkommen steht ein prozessualer
monatlicher Notbedarf von CHF 2‘433.- (betreibungsrechtlicher Grundbetrag für
Alleinstehende: CHF 1‘200.-; Zuschlag von 25 Prozent: CHF 300.-; Mietkosten: CHF
933.-; Steuern gemäss Veranlagungsanzeige 2019: CHF 0.-; Krankenkassenprämien: CHF
0.- [durch Ergänzungsleistun- gen direkt vergütet) gegenüber. Das Vermögen der
Beschwerdeführerin von CHF 6'120.- über-
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daher ausser Betracht. Aus dem Vergleich des monatlichen Einkommens mit den erwähnten
Auslagen resultiert ein Überschuss von monat- lich CHF 121.- Dieser Betrag erlaubt es der
Beschwerdeführerin nicht, ihre Anwaltskosten innert angemessener Frist zu bezahlen. Ihre
Prozessarmut ist somit ausgewiesen. Die Vertretung durch einen Rechtsbeistand ist im
vorliegenden Verfahren angesichts der sich stellenden Fragen sowie insbesondere des
sprachlichen Defizits der Beschwerdeführerin geboten. Das Gesuch um Gewährung der
vollständigen unentgeltlichen Rechtspflege (601 2019 31) ist deshalb gutzuheissen und
Rechtsanwalt Marc Spescha als unentgeltlicher Rechtsbeistand zu ernennen.

E. 8
Die Gerichtskosten von CHF 800.-, die entsprechend dem Verfahrensausgang der
Beschwerde- führerin aufzuerlegen sind (Art. 131 Abs. 1 VRG), werden infolge der
gewährten unentgeltlichen Rechtspflege nicht erhoben. Die Entschädigung für den
Rechtsbeistand der Beschwerdeführerin ist gemäss Art. 146 VRG i.V.m. Art. 12 ff. des
kantonalen Tarifs vom 17. Dezember 1991 über die Verfahrenskosten und Entschädigungen
in der Verwaltungsjustiz (TarifVJ; SGF 150.12) sowie unter Berücksichtigung der
eingereichten Kostenliste vom 12. Dezember 2019 zu bemessen. Sie ist auf CHF 1'528.90



festzu- legen, bestehend aus einem Honorar von CHF 1'380.- (7 Stunden 40 Minuten à CHF
180.-), Barauslagen von CHF 39.60 sowie einer Mehrwertsteuer von CHF 109.30 (7.7
Prozent von CHF 1'419.60), und vom Staat Freiburg direkt dem Rechtsbeistand
auszurichten. (Dispositiv auf nachfolgender Seite)

Kantonsgericht KG Seite 12 von 12 Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde (601 2019 30)
wird abgewiesen und die Verfügung des Amtes für Bevölke- rung und Migration vom 31.
Januar 2019 bestätigt. II. Das Gesuch um Gewährung der vollständigen unentgeltlichen
Rechtspflege (601 2019 31) wird gutgeheissen und Rechtsanwalt Marc Spescha als
unentgeltlicher Rechtsbeistand ernannt. III. Die Gerichtskosten von CHF 800.- gehen
zulasten von A.________, werden jedoch aufgrund der gewährten unentgeltlichen
Rechtspflege nicht erhoben. IV. Dem Rechtsbeistand Marc Spescha wird eine
Entschädigung von CHF 1'528.90 zugespro- chen, davon CHF 109.30 als Mehrwertsteuer
(7.7 Prozent), die ihm durch den Staat Freiburg ausgerichtet wird. V. Zustellung. Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen ab Zustellung eine subsidiäre Verfassungsbe-
schwerde an das Bundesgericht in Lausanne eingereicht werden. Gegen die Festsetzung der
Höhe der Verfahrenskosten, der Parteientschädigung oder der Entschädigung des
zugewiesenen Rechtsbeistands ist innert 30 Tagen die Einsprache an die Behörde, die
entscheiden hat, zulässig, sofern nur dieser Teil des Entscheides angefochten wird (Art. 148
VRG). Freiburg, 14. Januar 2020/asp Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:
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